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auch des beschränkten Stimm- und Wahlrechts der Frauen in den aus-
gesprochenen Arbeiterquartieren am häufigsten anzutreffen sind, wäh-
rend sich die Befürworterinnen vor allem in den beiden Zürichberg-
quartieren Hottingen und Fluntern sowie im Weineggquartier im Kreis 8

finden.

In bezug auf das volle und das beschränkte Frauenstimmrecht zei-
gen die Quartierergebnisse eher ein uneinheitliches Bild. Von den Quar-
tieren mit relativ hohen Neinquoten weist ein Teil deutliche Mehrheiten
für das beschränkte Stimmrecht auf (Seebach, Altstetten), andere da-
gegen geben dem integralen Stimmrecht den Vorzug (Gewerbeschule,
Langstrasse). Auch unter den Quartieren mit ausgesprochen niedrigen
Anteilen von ablehnenden Antworten sprechen sich die Frauen teils mehr-
heitlich für das volle Stimmrecht aus (Hottingen, Friesenberg), teils sind
sie eher einem beschränkten Mitspracherecht zugeneigt, wie etwa in den
Quartieren Hirslanden, Witikon und Hochschulen.

Die in Arbeit befindliche detaillierte Auswertung der Fragebogen
durch das Statistische Amt wird die Meinung einzelner Gruppen zeigen
wie der jüngeren und älteren, der ledigen und verheirateten, der als
Hausfrauen wirkenden und der in anderen Berufen tätigen Frauen. Diese
Analyse dürfte sodann auch für die Interpretierung der hier mitgeteilten
Hauptergebnisse wertvolle neue Gesichtspunkte aufzeigen.

6.10.55-Dr. Z/Dr. Bi/ko-700

Aus den Zürcher StadtratsverhandSungen

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Ergebnis der Umfrage des Sta-
tistischen Amtes bei den in der Stadt wohnhaften, über 20 Jahre alten
Schweizer Bürgerinnen wegen ihrer Einstellung zum Frauenstimmrecht,
wonach sich rund 40 Prozent der sich äussernden Frauen für das inte-
grale und weitere 40 Prozent für das teilweise Stimmrecht ausgesprochen
haben. Er schlägt dem Kantonsrat im Sinne von Art. 29 der Kantons-
Verfassung vor, dem Volke neuerdings eine Uor/«ge über das StzVwn-

FAzü/recfe der Frau zu unterbreiten.

Aus dem Zürcher Kantonsrat
Liebe Staatsbürgerin

Heute besprachen die Räte während dreier Stunden die Frage,
ob schon den 16 Jährigen der Kinobesuch erlaubt oder ob die 18 Jahr-
Grenze beibehalten werden soll. Man hat sich im Ratsaal die Sache nicht
leicht gemacht. Von Lehrern, Amtsvormündern, Polizeileuten u. a. wur-
den bedeutsame Voten dafür und dagegen abgegeben. Man wollte nicht
bloss das Ausland und andere Kantone (16 Jahre) nachahmen und doch
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zeigten die vielen Uebertretungen, dass die Jugend zum Kino drängt.
So entschied man sich schlussendlich mit 107 gegen 33 Stimmen für die
16 Jahr-Grenze (in Ausnahmefällen kann sie auf 18 Jahre erhöht werden).

Wie hättest Du gestimmt Hättest Du an die Angst der vielen Eltern
und Lehrmeister gedacht, wenn sie ihre Jungen ins Kino gehen sehen

oder mehr daran, dass Zutrauen ein wirksameres Erziehungsmittel sein
kann als Verbote? Deine X.Y.

Zum Frauenstimmrecht im Kanton Bern

7m grosse« Jes K&w/oks Äerra ist das Gesetz über die Abänderung
einiger Bestimmungen des Gemeindegesetzes in 2. Lesung angenommen
worden. Es betrifft das Frauenstimm- und Wahlrecht in den Gemeinden
und tritt, wie es am Schluss der Vorlage heisst, „mit seiner Annahme
durch das Volk in Kraft, wenn das Volksbegehren vom 7. Juli 1953

zugunsten des Frauenstimm- und Wahlrechtes in den bernischen Ge-
meinden zurückgezogen oder verworfen wird". Das Recht des Rück-

zugs hatten sich die Initianten gewahrt, und so steht dem Volk, d. h. den
Berner Mannen gar nichts im Wege, das Gesetz mit dem kleinen, aber
bedeutenden Fortschritt des fakultativen Frauenstimmrechts in der Ge-
meinde anzunehmen Das Initiativkomitee rüstet sich für die Abstimmung
mit einem wohldurchdachten Aufklärungsplan und gelangt an alle Kreise
mit der Bitte um moralische und finanzielle Unterstützung. FS.

Frauen in der Expertenkommission für die Einführung
der Eidg. Invalidenversicherung

>7« *7er Expjertfew^ommzssio« für die Einführung der eidg. Invaliden-
Versicherung sind auf 43 Mitglieder sechs Frauen: Frl. Dr. Elisabeth

Nägeli, Zürich, Vizepräsidentin des Bundes schweizerischer Frauenver-
eine, Mlle Francine Krebs, Neuenburg, Bureauchef bei der Neuenbürg-
Leben, Frl. Dr. Emma Steiger, Zürich, Sekretärin der Familienschutz-
kommission der Schweiz. Gemeinnützigen Gesellschaft, Vertreterinnen
des Bundes Schweiz. Frauenvereine; Frau Lina Beck-Meyenberger, Sur-

see, Zentralpräsidentin des Schweiz, kath. Frauenbundes, Frau Dr. Lotti
Ruckstuhl, Wil SG, Mitglied der juristischen Kommission des Schweiz,
kath. Frauenbundes, Vertreterinnen des Schweiz, kath. Frauenbundes;
Frl. Maria Meyer, Zürich, Zentralsekretärin der Schweiz. Vereinigung
Pro Infirmis als Vertreterin von Pro Infirmis. FS,
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